
ckerung von Abwasser) einleiten,
ohne einen öffentlichen Kanal zur
Ableitung zu benutzen. 

Die Einleitung aus Kleinkläranla-
gen bedarf der wasserrechtlichen
Erlaubnis durch die zuständige
Wasserbehörde. Nur wer eine gül-
tige Erlaubnis besitzt, ist zur Ab-
wassereinleitung berechtigt. Wer
Abwasser ohne gültige wasser-
rechtliche Erlaubnis einleitet, han-
delt ordnungswidrig und kann mit
Bußgeld belangt werden.

Diese Erlaubnis besitzen die Mehr-
zahl der Einleiter ohne vollbiologi-
sche KKA spätestens seit dem 1.
Ja nuar 2012 nicht mehr. Vor dem
01. 07. 1990 erteilte wasserrecht-
liche Nutzungsgenehmigungen,
auch wenn sie unbefristet erteilt
wurden, sind mit Wirkung zum 31.
12. 2011 erloschen, wenn das Alt-
recht nicht zur Eintragung ins Was-
serbuch angemeldet wurde. Auch
nach 1990 noch erteilte Erlaub-
nisse zur Einleitung aus lediglich
mechanisch reinigenden KKA ha-
ben größtenteils bereits ihre Gültig-
keit verloren, wenn nicht rechtzei-
tig vor Fristablauf eine Verlänge-
rung beantragt wurde oder verlie-
ren diese nach Fristablauf. Teil-
weise verfügen Ein-leiter auch be-
reits über eine Sanierungsanord-
nung, die zur Sanierung der KKA
bis zum festgesetzten Termin ver-
pflichtet.
Grundstückseigentümer, die Ab-
wasser in ein Gewässer einleiten
oder versickern, sollten daher um-
gehend die Gültigkeit ihrer was-
serrechtlichen Erlaubnis bzw. Fris-
ten in Sanierungsbescheiden prü-
fen und rechtzeitig vor Fristablauf
einen Antrag stellen. Ein Antrag ist
auf jeden Fall erforderlich, wenn
keine gültige Erlaubnis oder was-

serrechtliche Nutzungsgenehmi-
gungen (mehr) vorliegt oder die
Frist der Sanierungsanordnung in
Kürze ausläuft.

Eine Erlaubnis kann bereits seit
2002 für dauerhaft dezentral zu
entsorgende Grundstücke (kein An-
schluss innerhalb der nächsten fünf
Jahre an zentrale Kläranlage) nur
noch erteilt werden, wenn die ge-
setzlichen Anforderungen des Was-
serhaushaltsgesetzes in Verbindung
mit Anhang 1 der Abwasserverord-
nung eingehalten werden. Dies er-
fordert in jedem Fall eine vollbio-
logische Abwasserbehandlung. Da-
bei sind alle im Haushalt anfallen-
den Abwässer der Kleinkläranlage
zuzuführen. Serienmäßig herge-

stellte Kleinkläranlagen entspre-
chen diesen Anforderungen, wenn
sie über die entsprechende Bauart-
zulassung verfügen. 
Zur Wiedererlangung einer abge-
laufenen Erlaubnis ist also bereits
seit 2002 der Bau einer vollbiolo-
gischen KKA oder die Nachrüs-
tung einer vorhandenen KKA zur
vollbiologischen Anlage zwin-
gende Voraussetzung.
Aber auch derjenige, der über eine
angemeldete und unbefristete Nut-
zungsgenehmigung oder eine über
den 31. 12. 2015 hinaus gültige Er-
laubnis verfügt, wird durch die
sächsische Kleinkläranlagenver-
ordnung spätestens bis 31. 12.
2015 zur Sanierung verpflichtet,
wenn noch keine vollbiologische

Abwasserbehandlung erfolgt. 

Auf den Internetseiten des LRA
unter www.vogtlandkreis.de/land-
ratsamt.php?parent=25 finden sie
weitere Erläuterungen und die ent-
sprechenden Ansprechpartner in
der unteren Wasserbehörde. Hier
kann auch ein Antragsformular für
die Erteilung einer wasserrechtli-

chen Erlaubnis herunter geladen
werden.

Wir möchten darauf hinweisen,
dass gegenwärtig die Sanierung der
Kleinkläranlagen noch auf Grund-
lage der sächsischen Förderrichtli-
nie „Siedlungswasserwirtschaft“
gefördert wird. Hierzu berät sie ihr
zuständiger Zweckverband. 
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Hauptsitz Zeulenroda-Triebes · Tel.: 03 66 28 - 826 65
E-Mail: vollbio@jahn-dienste.de · Web: www.jahn-dienste.de 

Ihr Fachbetrieb rund um
vollbiologische Kleinkläranlagen
           

Unterwegs 
für eine saubere
Umwelt.

Jetzt anrufen – kostenfrei unter 0800 008 26 65*
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• 200,- 5 Wertscheck
• 2x freie Wartung

Tel.: 03744 171217
www.klaeranlagen-aktuell.de

Winteraktion

Jetzt Preisvorteil sichern!!!

08209 Auerbach/OT Hohengrün

Vollbiologische Kläranlagen
Beratung – Verkauf – Einbau – Wartung – Service

Andreas Weidenmüller
Crinitztalstraße 32 · 08147 Crinitzberg
Telefon 037462 280816 · Fax 037462 289937
Funk 0170 8207273 · mail aweidenmueller@t-online.de

• Beratung 

• Neubau

• Nachrüstung

• Montage

• Wartung/Service

abtec Abwassertechnik

Pohlteichweg 5 - 08107 Kirchberg

Tel.: 037602 - 66 516

www.Biokl ranlagen.deä

Vollbiologische

Kläranlagen

Alles aus 

einer Hand!

Läuft und läuft...
zuverlässig + störungsfrei

seit 1999 mit den selben Aggregaten !

• Beratung
• Neubau
• Nachrüstung

• Montage
• Wartung / 
 Service

abtec Abwassertechnik · Pohlteichweg 5 · 08107 Kirchberg
Tel.: 037602 - 66 516 · www.Biokläranlagen.de

Vollbiologische Kläranlagen
Alles aus einer Hand !

55.000


